
 

 

 

BMG-Verbändebeteiligung: Referentenentwürfe Apothekenreform 

 

Die Deutsche Gesellschaft für Allgemeine und Krankenhaushygiene (DGKH) 

schließt sich den fachlichen und ethisch-moralischen Argumenten der Stellung-

nahme zur Apothekenreform von DGI, dagnä, DGHM, DGPI und DTG vollumfäng-

lich an. Insbesondere unterstützt die DGKH die Einschätzung, dass die Verordnung 

von Antibiotika durch Apotheker/-innen aus medizinischen Gründen strikt abzu-

lehnen ist, da die sichere und verantwortungsvolle Anwendung von Antiinfektiva 

stets sowohl patientenindividuelle als auch gesamtgesellschaftliche Konsequenzen 

berücksichtigt und daher eine besondere ärztliche Expertise erfordert.  

 

Ebenso teilt die DGKH die Auffassung, dass die Applikation von Impfstoffen sowie 

die Durchführung und Interpretation von Infektionsdiagnostik grundsätzlich ärztli-

che Kernaufgaben darstellen, die eine umfassende klinische, immunologische und 

diagnostische Beurteilung voraussetzen, um Risiken für Patientinnen und Patien-

ten sowie für das öffentliche Gesundheitswesen zuverlässig zu vermeiden.  

 

Darüber hinaus unterstützt die DGKH ausdrücklich den Hinweis auf die langjährig 

bewährte Trennung zwischen ärztlicher und pharmazeutischer Tätigkeit, die der 

Wahrung des Vertrauens, der Vermeidung von Interessenskonflikten sowie dem 

Schutz der Patientensicherheit dient.  

 

Die DGKH wird zu den angesprochenen Aspekten in Kürze eine eigene, ausführli-

chere Stellungnahme einreichen, in der einzelne Punkte nochmals detailliert aus-

gearbeitet und mit weiteren sektorspezifischen Perspektiven untermauert wer-

den. 

 


